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Frauen vor den höchsten Gerichten des Alten Reiches

In den letzten Jahren fand sowohl das Reichskam-
mergericht als auch der Reichshofrat in der deutschen
FrÃ¼hneuzeitforschung groÃe Aufmerksamkeit. Insbe-
sondere ihre Bedeutung fÃ¼r die Gesellschaft und das
Verfassungssystem des Alten Reiches wurde dabei her-
ausgearbeitet. Das Thema “Frauen vor den hÃ¶chsten
Gerichten des Alten Reiches” fand bisher jedoch kei-
ne eingehendere BerÃ¼cksichtigung. Zudem befasste
sich sowohl die rechtsgeschichtliche Forschung wie auch
die Frauen- und Geschlechtergeschichte, sofern sie sich
rechtsgeschichtlichen Themen zuwandte, vor allem mit
der Strafgerichtsbarkeit, wÃ¤hrend das Feld der Zivilge-
richtsbarkeit nach wie vor Defizite aufweist. Die insge-
samt zehn VortrÃ¤ge des Jenaer Workshops begegneten
diesen mit einem Ãberblick Ã¼ber die Inanspruchnah-
me der hÃ¶chsten Gerichte durch Frauen und ihrer Stel-
lung in zivilrechtlichen Verfahren. Die Kernfrage war da-
bei, welche Rolle das Geschlecht in der Rechtspraxis der
hÃ¶chsten Reichsgerichte spielte. Dies ist zugleich die
zentrale Fragestellung der im FrÃ¼hjahr 2002 an der Uni-
versitÃ¤t Jena eingerichteten Nachwuchsgruppe, die zu-
sÃ¤tzlich zur hÃ¶chsten Gerichtsbarkeit auch die niede-
ren Instanzen (Jenaer SchÃ¶ppenstuhl und Hofgericht)
in den Blick nimmt.

Nachdem die Tagungsleiterin SiegridWestphal (Jena)
einleitend den Forschungsstand umrissen und die zentra-
le Fragestellung der Tagung formuliert hatte, stellte sie
in einem Ãberblick die “Inanspruchnahme des Reichs-
hofrats durch Frauen (1648-1806)” vor. Der quantitativen
Analyse lag eine Datenbank zu Grunde, die zur Zeit in

Wien auf der Basis des Wolffschen Repertoriums erar-
beitet wird. In 18% der bisher erfassten 11.000 FÃ¤lle wa-
ren Frauen beteiligt, wobei Vertreterinnen aller StÃ¤nde
als KlÃ¤gerinnen und/oder Beklagte auftraten. Die gerin-
ge Anzahl von FÃ¤llen, in denen Frauen gemeinsam mit
MÃ¤nnern oder MÃ¤nner im Namen von Frauen klag-
ten, sind nach Westphal als ein Indiz fÃ¼r die gerin-
ge Bedeutung der Geschlechtsvormundschaft am Reichs-
hofrat zu werten. WÃ¤hrend die vorgestellten Daten ers-
te Hinweise auf die Rechts- und HandlungsfÃ¤higkeit
von Frauen geben und zeigen, dass diese bisher in der
Forschung vernachlÃ¤ssigte Gruppe trotz ihres eigent-
lich eingeschrÃ¤nkten Rechtsstatus die hÃ¶chste Ge-
richtsbarkeit in nennenswerter Zahl in Anspruch nahm,
kann die genaue Bedeutung des Geschlechts in zivil-
rechtlichen Verfahren erst durch Einzelfallanalysen hin-
reichend bestimmt werden. Das Fallbeispiel einer Erb-
schaftsstreitigkeit illustrierte, dass zwar die Parteien ge-
schlechtsspezifisch argumentierten, der Reichhofrat aber
geschlechtsneutral urteilte. Demnach ist die Frage nach
der GeschlechtsneutralitÃ¤t der Rechtsprechenden ei-
nerseits und den geschlechtlich konnotierten Argumen-
tationsmustern der Rechtsuchenden andererseits fÃ¼r
die weitere Forschung von groÃer Wichtigkeit.

Irene Jung (Wetzlar) ging in ihrem Vortrag “Wetzla-
rer Frauen vor dem Reichskammergericht (1689-1806)”
auf eine Gruppe von Frauen ein, die eines der hÃ¶chsten
Gerichte als territoriales Gericht in Anspruch nah-
men. Die Klagen der Wetzlarer BÃ¼rgerinnen reich-
ten von Nachbarschaftsstreitigkeiten, Familienangele-
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genheiten wie Erb- und Vormundschaftssachen sowie
Ehescheidungen, Ã¼ber wirtschaftliche Angelegenhei-
ten wie Schuldfragen oder die Bezahlung von Dienstleis-
tungen bis hin zum Recht der BerufsausÃ¼bung. Anders
als beim Reichhofrat lÃ¤sst sich der Zivilstand der Wetz-
larer Frauen, die vor dem Reichskammergericht klagten,
relativ genau ermitteln. Die Gruppe der Witwen ist mit
einem Anteil von 60% am stÃ¤rksten vertreten. Gemein-
sam war den Frauen, dass sie ohne Geschlechtsvormund
aber mit anwaltlicher Vertretung vor Gericht auftraten.
FÃ¼r den Prozessverlauf konnte Jung keine unterschied-
liche Behandlung von weiblichen und mÃ¤nnlichen Par-
teien feststellen, was die These der geschlechtsneutralen
Rechtsprechung zunÃ¤chst unterstÃ¼tzt.

In einer zweiten Sektion, die sich dem “Zug durch
die Instanzen” widmete, fÃ¼hrte Ralf-Peter Fuchs
(MÃ¼nchen) eine Fallstudie aus dem 16. Jahrhundert
vor: “Der lange Kampf der Catharina von Dahlhausen
um ihre Ehre”. Anhand der detaillierten Darstellung des
sich Ã¼ber Jahrzehnte durch verschiedene Instanzen be-
wegenden Verfahrens konnte Fuchs die von den betei-
ligten Parteien verwendeten Strategien einer “Justiznut-
zung” verdeutlichen. Generell zeigte sich dabei eine Ten-
denz zur Versachlichung und Professionalisierung der
ProzessfÃ¼hrung. Beide Seiten waren sich im einzel-
nen recht genau darÃ¼ber im Klaren, welche Art Recht-
sprechung von welchem Gericht zu erwarten war und
richteten ihre Vorgehensweise danach aus. Dabei kam
es im Einzelfall zu parallelen Klagen an verschiedenen
Gerichten und den Versuchen einer auÃergerichtlichen
gÃ¼tlichen Einigung. Die Prozessbeteiligten setzten also
die Justiz den eigenen Interessen entsprechend ein.

Zu Ã¤hnlichen Ergebnissen, aber unter stÃ¤rkerer
BerÃ¼cksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte, ka-
men Hendrikje Carius und Nicole Grochowina (bei-
de Jena) in ihrem sehr fundierten Referat: “Vom
thÃ¼ringischen Adels- zum Reichskammergericht: Des
WeiÃiger Schmieds Witwe Marie Susanne BÃ¼chner
gegen den Gerichtsherrn Johann Wilhelm Cramer zu
Zeulsdorf, 1774-1788”. ImZentrum ihrer AusfÃ¼hrungen
stand die Analyse der von den Parteien vor Gericht ver-
wendeten Argumentationsmuster. Diese wurden sowohl
in ihrem rechtlichen als auch in ihrem geschlechtsspezi-
fischen Gehalt der jeweiligen Prozessinstanz angepasst.
Die Wirkung geschlechtsspezifischer Argumente war al-
lerdings von Anfang an begrenzt und nahm im Fort-
gang des Prozesses immer weiter ab. Und zwar genau
in dem MaÃe, in dem die geschlechtsneutrale rechtli-
che Argumentation verstÃ¤rkt wirksam wurde. Insbe-
sondere die mit Gutachten beauftragten universitÃ¤ren

Spruchkollegien nahmen geschlechtsspezifische Argu-
mente Ã¼berhaupt nicht zur Kenntnis und urteilten ge-
schlechtsneutral anhand der Rechtsgrundlagen.

Die dritte Sektion befasste sich mit Aspekten des
“Ehe- und Familienrecht”. Dagmar Freist (OsnabrÃ¼ck)
untersuchte in ihrem Vortrag “Streit um Kinder aus
konfessionell gemischten Ehen vor den Reichsgerich-
ten” am Beispiel der Familie des Reichskammergerichts-
Assessors von Albini die verschiedenen Ebenen, die im
Konflikt um die konfessionelle Erziehung von Kindern
zum Tragen kommen konnten. Solche StreitfÃ¤lle wa-
ren nicht zuletzt deshalb kompliziert, weil die Rechts-
grundlagen teilweise unsicher und widersprÃ¼chlich, d.
h. auch territorial verschieden waren. In gemischtkon-
fessionellen Ehen stand der reichsrechtliche Grundsatz
des Vorrechts der “vÃ¤terlichen Gewalt” hÃ¤ufig gegen
mÃ¼ndliche Absprachen und in einigen FÃ¤llen sogar
gegen Festlegungen im Ehevertrag. Nicht selten konkur-
rierten auch die Rechtsgrundlagen miteinander. Daraus
ergaben sich HandlungsspielrÃ¤ume fÃ¼r die streiten-
den Parteien, indem sie die Rechtsunsicherheit argumen-
tativ ausnutzten. Im Gegensatz zur Kategorie Konfession
spielte das Geschlecht in Mischehenkonflikten nur eine
untergeordnete Rolle.

AnschlieÃend stellte Inge Kaltwasser (Frankfurt/
Main) “EhevertrÃ¤ge und Ehescheidungen im Frankfur-
ter Bestand des Reichskammergerichtes” vor. Die Bei-
spiele aus der Stadt Frankfurt illustrierten, wie sehr
sich die territorialen Gegebenheiten und Rechte in den
Prozessen widerspiegeln. So waren etwa die Ehever-
trÃ¤ge deutlich von den stadtrechtlichen Verordnungen
geprÃ¤gt, wÃ¤hrend die Akten zur Ehescheidung viele
Hinweise zur Motivation von scheidungswilligen Frau-
en aus dem stÃ¤dtischen Milieu enthalten. Das bemer-
kenswerte an den vonKaltwasser vorgestellten Eheschei-
dungsfÃ¤llen war, dass sie bis vor beide Reichsgerichte
getragen wurden, obwohl sie eigentlich unter die territo-
riale Rechtsprechung fielen.

Zu Beginn des zweiten Tages referierte Anette Bau-
mann (Wetzlar) Ã¼ber “Klagen auf Unterhaltssicherung
von Frauen vor dem Reichskammergericht” anhand des
Fallbeispiels “Caroline Sophie vonMassenbach gegen die
Prinzessinnen von Nassau-Weilburg”. Wenn Frauen we-
gen Honorarforderungen vor dem Reichskammergericht
prozessierten, ging es meist um das Gehalt des Ehe-
manns. Hier stritt die KlÃ¤gerin um ihre eigene Pensi-
on. Konfliktpunkt der Parteien war dabei die Auslegung
des im Arbeitsvertrag festgelegten Heiratsverbots. Nach
Beendigung ihres Dienstes als Gouvernante sah sich die
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KlÃ¤gerin von diesem Verbot befreit. Die Gegenseite be-
harrte auf einen generellen Eheverzicht und stellte nach
der Heirat der KlÃ¤gerin die Zahlungen ein. Dies wie-
dersprach den Gepflogenheiten im Gouvernantenwesen,
nach denen eine Pensionszahlung bis ans Lebensende
Ã¼blich war. Letztlich unterlag die Partei der Prinzessin-
nen. Auch in diesem Prozess spielte das Geschlecht eine
untergeordnete Rolle. Wichtiger fÃ¼r die Urteilsfindung
war der adlige Stand der Parteien.

Aus juristischer Perspektive wandte sich Anja
Amend (Frankfurt/Main) den “Frauen in der handels-
rechtlichen Jurisdiktion des Reichskammergerichts” zu.
Ausgehend von den normativen Grundlagen der Han-
delsgesetzgebung der Stadt Frankfurt, die festlegte, dass
lediglich Handelsfrauen berechtigt seien, Wechselge-
schÃ¤fte zu treiben, stellte sie ein bis vor das Reichskam-
mergericht gelangtes Fallbeispiel vor. Strittig waren hier
Geldforderungen gegenÃ¼ber einer Frau, die aus Wech-
selgeschÃ¤ften resultierten. Die Schuldnerin zog sich auf
die Behauptung zurÃ¼ck, keine Handelsfrau und daher
auch nicht zu WechselgeschÃ¤ften berechtigt gewesen
zu sein. Sie besitze gar keine Kenntnis des Wechselrechts
und sei als Witwe im rechtlichen Sinn schutzbedÃ¼rftig.
Sie bediente sich geschlechtsspezifischer Topoi zu ihrer
Verteidigung und war damit vor dem Reichskammerge-
richt erfolgreich.

In der letzten Sektion ging es um “JÃ¼dische Frau-
en vor den hÃ¶chsten Gerichten”. Birgit Klein (Duis-
burg/ DÃ¼sseldorf) stellte zunÃ¤chst die Grundlagen des
jÃ¼dischen Eherechts vor. Anders als im rÃ¶mischen
Recht konnte die Frau hier den Nachlass ihres Man-
nes als persÃ¶nliches EigentumÃ¼bernehmen, ohne auf
VormÃ¼nder angewiesen zu sein. Im weiteren illustrier-
te Klein die sich aus dieser Rechtslage ergebenden Be-
sonderheiten bei der Verhandlung innerjÃ¼discher Erb-
schaftsangelegenheiten vor obrigkeitlich-weltlichen Ge-
richten. Hier wurde mitunter versucht, die Unwissenheit
um jÃ¼disches Recht und die fÃ¼r die mÃ¤nnliche Sei-
te vorteilhaftere Position im rÃ¶mischen Recht gegen
jÃ¼dische Erbinnen einzusetzen.

WÃ¤hrend Klein grundlegend das jÃ¼dische Ehe-
recht behandelte, ging Barbara Staudinger (Wien) auf
jÃ¼dische Frauen vor Gericht ein und stellte “Prozesse
jÃ¼discher Geldleiherinnen am Reichshofrat” vor. Die
von ihr untersuchten Prozesse jÃ¼discher Frauen hatten
meist Erbsachen und GeldgeschÃ¤fte zum Gegenstand,
wobei Frauen auch als selbstÃ¤ndige Geldleiherinnen
auftraten. Eine originÃ¤re HandelstÃ¤tigkeit von Frauen
war jedoch eher eine Ausnahme. HÃ¤ufig waren sie Ge-
schÃ¤ftspartnerinnen ihrer EhemÃ¤nner oder setzten als
Witwen deren GeschÃ¤fte fort. Die vorgestellten FÃ¤lle
der jÃ¼dischen Geldleiherinnen unterschieden sich von
denen christlicher Handelsfrauen u. a. durch den gele-
gentlichen Einsatz von Argumentationstopoi, die sich
religiÃ¶ser Vorurteile bedienten. Geschlechtsspezifische
Argumente spielten vor allem als Verteidigungsstrategie
eine Rolle, wenn die “weiblichen Freiheiten” angefÃ¼hrt
wurden. Letztlich trat jedoch auch hier das Geschlecht
hinter die Kategorie Stand in der Urteilsfindung zurÃ¼ck.

Insgesamt erwies sich der Jenaer Workshop als sehr
ertragreich. Gemeinsam erkannten die vorgestellten Un-
tersuchungen den hÃ¤ufige Gebrauch geschlechtsstereo-
typer Argumentationsmuster durch die Prozessparteien.
In der Rechtsprechung schlugen sich diese aber nur sel-
ten nieder. Um dieses PhÃ¤nomen zu beschreiben, wurde
der Begriff der “GeschlechtsneutralitÃ¤t” eingefÃ¼hrt.
Seine TragfÃ¤higkeit ist in zukÃ¼nftigen Untersuchun-
gen zu Ã¼berprÃ¼fen. Weiter gilt es auch, die der Ge-
richtspraxis zugrundeliegenden Rechtsnormen auf ihre
“NeutralitÃ¤t” hin zu befragen. Nur durch die Analy-
se beider Ebenen kann eine umfassende Beurteilung der
Rechtsstellung von Frauen in zivilrechtlichen Verfahren
erfolgen. Weiterhin stellt sich die Frage, welche Rolle das
Geschlecht gegenÃ¼ber anderen Kategorien wie Stand
und Religion einnimmt. Nach den vorgestellten FÃ¤llen
scheint es sich eher um eine nachrangige Kategorie zu
handeln, was in kommenden Studien eingehender be-
trachtet werden muss. Alle Befunde zeigen jedoch, wie
wichtig es fÃ¼r die (rechts)historische Forschung ist,
sich kÃ¼nftig stÃ¤rker mit der Zivilrechtssprechung in
der FrÃ¼hen Neuzeit auseinander zusetzten.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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